
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Einschlägigkeit des Verfahrens gemäß 
2. Kapitel § 33 Absatz 1 Verfahrensordnung :
Elektrostimulation des peripheren
Nervensystems durch ein teilimplantierbares
Neurostimulationssystem bei chronischen
Schmerzen

Vom 19. Januar 2017 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 19. Januar 2017 
Folgendes beschlossen: 
Die Methode der Elektrostimulation des peripheren Nervensystems durch ein 
teilimplantierbares Neurostimulationssystem bei chronischen Schmerzen unterfällt nicht dem 
Verfahren nach 2. Kapitel § 33 Absatz 1 der Verfahrensordnung des G-BA. 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 19. Januar 2017 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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